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GBR 2021-03

Stadt
Offenburg

Bearbeiter: Andreas Clausen

SITZUNGSVORLAGE
Offentlich
fur den Gestaltungsbeirat Nr. 26

am 10.06.2021

1. Bauvorhaben:

Erganzung / Sanierung
Birogebaude Englerstral3e 4

2. Bauherr:

GIK Objekt GmbH, Kehl

3. Beschreibung

Das traditionsreiche Offenburger Unternehmen Stahlbau Miiller schloss Ende 2020
endgultig seine Pforten. Ein Teilbereich des Betriebsgelandes wurde durch die GIK
Objekt GmbH aus Kehl erworben und soll nun als ,Biro- und Gesundheitskomplex*
entwickelt werden. Die Nutzung nimmt Bezug auf den nur wenige hundert Meter
westlich geplanten Neubau des Ortenauklinikums.

Zu dem erworbenen Grundsttickteil gehort das finfgeschossige Blrogebaude der
Firma Miiller, welches Ende der 1950er Jahre durch den bekannten Karlsruher Archi-
tekten Egon Eiermann geplant und realisiert wurde. Der 1999 als Kulturdenkmal er-
fasste Bau soll denkmalgerecht saniert und in das Nutzungskonzept des Buro- und
Gesundheitskomplexes einbezogen werden.

An der nordlichen Grundstiicksgrenze soll ein viergeschossiger Neubau mit Attikage-
schoss entstehen. Bestandsgebaude und Neubau werden auf Erdgeschossebene
durch einen Zwischenbaukdrper raumlich verbunden. In den dartber liegenden Ge-
schossen sind offene Stege zwischen den beiden Gebauden angeordnet. Diese sol-
len als Rettungsweg bzw. Rettungszone dienen.

Im Neubau sollen ,medizinische Nutzungseinheiten“ wie z.B. ,Arzt- oder Physiopra-
xen* untergebracht werden. Im Bestandsgebaude und im eingeschossigen Zwi-
schenbaukdrper sind ein ,Sanitatshaus® und zwei weitere Gewerbeeinheiten vorge-
sehen. In den Obergeschossen des Bestandsgebaudes sind Flachen fir ,Unterneh-
mensberater, Steuerberater und Versicherungsvertreter” geplant.



Die Anlieferung bzw. PKW-Erschiel3ung des Gebaudekomplexes erfolgt von der
EnglerstralRe Uber eine an der 6stlichen und ndrdlichen Grundsticksgrenze gefihrte
Umfahrung, die auf dem westlich angrenzenden Nachbargrundstick an die Engler-
stralRe zurtickgefuhrt wird. Der geplante Neubau erhalt zur Herstellung der Umfah-
rung an seiner Ostseite eine Durchfahrt.

Die Kurzzeit-, Kunden- und ein Teil der Mitarbeiterparkplatze befinden sich auf dem
dargestellten Grundstuick, die restlichen notwendigen Stellplatze sollen auf einem an-
deren Grundstiick auf der gegenuber liegenden Seite der Okenstral3e untergebracht
werden, welches sich im Eigentum des Vorhabentragers befindet.

Die Beratung des Vorhabens im Gestaltungsbeirat soll in erster Linie auf die ergéan-
zende Bebauung gerichtet sein. Der Umgang mit dem Bestandsgebaude als Kultur-
denkmal wird im denkmalrechtlichen Verfahren gemeinsam mit Landesamt fir Denk-
malpflege abgestimmit.

4. Stadtebauliche Beurteilung

Mit seinem Bilrogebé&ude bildete der Betrieb von Stahlbau Miller Gber viele Jahr-
zehnte ein pragnantes stadtebauliches Zeichen an der nordlichen Stadtzufahrt Gber
die Okenstral3e. Der geplante Erhalt und die Revitalisierung dieses qualitatvollen,
seit langen Jahren jedoch kaum noch genutzten Gebaudes sind stadtgestalterisch
sehr zu begrifRen. Die Nutzung als ,BUro- und Gesundheitskomplex” im Zusammen-
hang mit dem in der Nahe geplanten Ortenauklinikum ist an dieser Stelle ein sinnvol-
ler Ansatz fur eine Nachnutzung des ehemaligen Schlossereibetriebs.

Die Anordnung der neuen Gebaudeteile und die geplante ErschlielBung schranken
eine sinnvolle Weiterentwicklung der restlichen ehemaligen Betriebsflachen nicht ein.
Mit dem projektierten Neubau wird die Sichtbarkeit des Bestandsgebaudes nur wenig
eingeschrankt. Der Abstand zwischen den beiden Baukérpern erscheint ausreichend,
um den solitaren stadtebaulichen Charakter des Bestandsgebaudes im Wesentlichen
zu bewahren. Der eingeschossige Zwischenbaukdrper und die dartiber angeordne-
ten Verbindungsstege treten gegeniiber den Hochbauten gestalterisch so weit zu-
rick, dass sie stadtebaulich nicht stérend in Erscheinung treten.

Problematisch erscheint die Erweiterung des auf dem Dach des Bestandsgebaudes
angeordneten Technikraums der Aufzugsanlage zu einem Attikageschoss mit vorge-
lagerter Dachterrasse. Die klare Grundform des Baukorpers als einfaches kubisches
Gesamtvolumen erscheint so nur noch eingeschrankt ablesbar.

Die Anzahl der Stellplatze auf dem Grundstiick sollte reduziert werden, um insbeson-
dere in Richtung Englerstral3e mehr Grunflachen zu erhalten und weitere Baumpflan-
zungen zu ermoglichen.

5. Planungsrechtliche Beurteilung

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplans Nr. 108
.Industriegebiet Nord“ auf dem Flursttick 1305/5 mit einer Grundstticksflache 2.560
m2. Fur eine bauplanungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben ist die BauNVO
von 1990 malf3geblich.



Die Art der baulichen Nutzung ist im Grundstticksbereich als Industriegebiet (Gl) ge-
maf 8 9 BauNVO festgesetzt mit einer Grundflachenzahl von 0,8 und einer maxima-
len Hohe der baulichen Anlagen von 16,0 m Uber der Oberkante (OK) der Stral3e.
Laut Bebauungsplan kann die festgesetzte H6he baulicher Anlagen ausnahmsweise
uberschritten werden, wenn betriebstechnische oder produktionsbedingte Ablaufe
dies erfordern.

Das vor Aufstellung des Bebauungsplans errichtete Bestandsgebaude Uberschreitet
die festgesetzte maximale Hohe baulicher Anlagen von 16,0 m um 1,65 m. Der zu-
rickgesetzt auf der Dachflache angeordnete Technikraum der Aufzugsanlage bleibt
dabei unbericksichtigt. In der vorliegenden Planung soll dieser aber erhéht und zu
einem Attikageschoss mit vorgelagerter Dachterrasse erweitert werden. Die Gesamt-
hohe des Geb&udes wirde dann 20,88 m betragen. Dieser Wert liegt nicht im Be-
reich einer geringfiigigen Uberschreitung und wird daher kritisch bewertet. Die im Be-
bauungsplan formulierte Ausnahme fir betriebstechnische oder produktionsbedingte
Ablaufe kann hier nicht angewendet werden.

Der geplante Neubau im ndrdlichen, riickwartigen Grundstiicksbereich wird mit vier
Vollgeschossen und einem Attikageschoss geplant. Die OK des Attikageschosses ist
mit 17,22 m angeben und Uberschreitet somit die im Bebauungsplan festgesetzte
maximale Hohe baulicher Anlagen von 16,00 m.

Der vorgeschlagene Sanitatsfachhandel ist planungsrechtlich im geltenden Bebau-
ungsplan zulassig, soweit er auch Uber eine Werkstatt verfiigt und nicht ausschliel3-
lich als Verkaufsflache fungiert. Die geplanten freiberuflichen medizinischen Nut-
zungseinheiten ,Arzt- oder Physiopraxen®“ sind gemaf § 13 BauNVO zulassig. Die
Gewerbeeinheiten sind ebenso zuldssig.

Die Grundflachenzahl wird augenscheinlich eingehalten. Die festgesetzte Baugrenze
findet in der Planung Bertcksichtigung.

Der Bebauungsplan setzt als Begrinung fur die nicht Gberbauten unbefestigten
Grundsticksflachen fur jeweils 150 m2 ein Pflanzgebot von einem grof3kronigen
Laubbaum bzw. einer Strauchgruppe bestehend aus mindestens 5 Laubgehdélzen
fest. Weiterhin ist fir 5 Kfz-Stellplatze ist ein Laubbaum zu pflanzen. Flachenbefesti-
gungen sind versickerungsfahig anzulegen.

6. Bauordnungsrechtliche Beurteilung

Die Grundanforderung an die Unabhangigkeit der beiden Rettungswege, welche fur
jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss baulich nachzuweisen sind, ist mit der vor-
gelegten Planung noch nicht gegeben. Die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss mit
194 m2 beziehungsweise 285 m?, sowie der Dachaufbau im 5. Obergeschoss verfu-
gen derzeit Uber keinen 2. Rettungsweg. Fur das 5. Obergeschoss des Bestandsge-
baudes kann eine Nutzung mit Aufenthaltsraumen nicht in Aussicht gestellt werden.
In den Ubrigen Geschossen ist eine wechselseitige Rettungswegfuhrung in den ge-
genuber liegenden Geb&audeteil vorgesehen.

Die erforderliche Unabhangigkeit von fremden Nutzungseinheiten kann jedoch durch
eine direkte Anbindung des 2. Rettungsweges an die jeweiligen Treppenrdume Uber
notwendige Flure hergestellt werden.



Eine abschlie3ende brandschutztechnische Bewertung insbesondere des Bestands-
gebaudes mit baualtersbedingten Defiziten kann erst mit Konkretisierung der geplan-
ten Nutzung in allen Geschossen und einer Ermittlung der Feuerwiderstandsdauern
mittels Ingenieurmethoden vorgenommen werden.

7. Denkmalrechtliche Beurteilung

Das Burogebaude von Stahlbau Muller wurde zwischen 1958-61 nach Planen des
bekannten Architekten Egon Eiermann erbaut. Zusammen mit dem benachbarten,
eingeschossigen Sozialgebaude wurde es vom Landesamt fur Denkmalpflege 1999
als Kulturdenkmal (Sachgesamtheit) nach 82 DschG erfasst. Begriindet mit der ge-
planten betrieblichen Entwicklung wurde 2010 der Abriss des Sozialgeb&audes bean-
tragt und denkmalrechtlich genehmigt. Das Verwaltungsgebaude ist als Stahlskelett-
konstruktion mit vorfabrizierten Wandelementen errichtet. Zur Sachgesamtheit gehort
auch die bauzeitliche Innenausstattung.

In den Vorabstimmungen zur Sanierung des Gebaudes mit dem Landesamt fr
Denkmalpflege wurde beziglich des eingeschossigen Anbaus an der Nordfassade
und dem Anschluss der Entfluchtungsstege in den oberen Geschossen grundsétzlich
Zustimmung signalisiert. Diese wurde allerdings unter den klaren Vorbehalt gestellt,
dass weitere Eingriffe in die bauzeitliche Substanz des Geb&udes sowie in sein u-
Beres und inneres Erscheinungsbild nur noch im zwingend notendigen Umfang erfol-
gen. Dies gilt insbesondere fur die holzerne Vorhangfassade, deren Reparatur und
energetische Ertiichtigung durch den Eigentimer beabsichtigt ist.

Seitens des Landesamtes fur Denkmalpflege ist die Erstellung einer umfassenden
Bestands-Dokumentation gefordert. Diese wird zurzeit durch den Eigentimer erstellt.
Sie bildet die Grundlage fur die weitere Abstimmung zur denkmalrechtliche Genehmi-
gung aller geplanten Umbau- und SanierungsmalRnahmen am Bestandsgebaude.

Anlagen: Stadtplan (1 Seite DIN A4)
Senkrechtluftbild (1 Seite DIN A4)
Schréagluftbilder (1 Seite DIN A4)
Fotos Bestandsgebaude (1 Seite DIN A4)
Darstellung des Entwurf ( 11 Seiten DIN A4)



..\\ I iy ’»34’4{-, g D#:% =
\ L™ VAR =&
. |Lage Neubau e g
Y2 |Ortenauklinikum Industriegebiet -
- \ 7 . MNord IFnf'Osms
o T /
.l'h\k. (_r:} \ ._..a-‘r % ;r |
P N SR 5 ! |
/ N, e W -3 | ! !
o \.._____‘ "i; Am Haldereteok I.'I H"""-..._‘_f!-‘l |I
lere MAstter ‘-‘-“mﬂ.___.l".\\ IF
I
!
Engie
- Wietsirgg i
|III
"I, 1 J Gewerpegd
| e : & An der
! t»r : Rammers
i 7 Strafle
5 L’"'h’?’f.‘ i Spart-
‘ ] ; . i halle:
) nu'a’ =l Feuer:
l‘é Feieny = I/ & wache
2 e Bi Pulzeliiessidivm o,
= Sy . i : /@mlnalpul[zel
?_ Frar: o ; 1 | 7 direktion
= e e
At \\ = Rreraal g oG
ey, S 655?B
Mg X
=% N sl \
\ Lo i Stad il on Waldarf- s
4l -..r-‘f;"_l'_&‘.l"_',.lb 2 . Farnilienzent wﬂéﬂg i = &j
" = Lrs £
Oerr
e S i [ymnizi um

o i thiler |
o [ ! i Gymnasim | £ L
@& ! 3 / . e
xlrhlei:: 5 Gl ] J i ’ ﬂ“t%l
& EiEht g e e g
] Iil ilf e 2L
E-Werk f Hrer '
Mittelbaden

_ .1 : Fan
¥ e
iﬁl?m Ilsldrche i@

3"8‘ e-:nnlach i, B ;

,ur@-‘*'“ ,}, g &1

e qreratr. 'psbﬂl.l Ay
- q; % ..?a'f\—‘f"rr}k d%e
2t

=

bR B
= = o AuEmE Hinde b Urgss
Parkhaus U! ‘* “-3- T'.‘55'.'.:«.13-9. J.l.'acj.'"‘5 " - nd — g i J
Zentrin "’% B E’J Loy B egericht i M';k-
[
‘,{ES‘ b %Stﬂa“ = '.Q:hl.lle"
- : o J"chhhauamt Ag.;m“r B H'-
Senalor | B ‘ fur.!uhmt Hnter"*""_ 2t
Burcla-Park & 151 - v B P ]
1 = E b i) uh = i L Vg
'- R E : : BN sj’ R, Felthalle
a 2l ﬁ.ﬂf Termessiij "Pfﬁ,—n{iﬂ’ . g S T - WaL “:E St
= i i FIurneuurdnun! 7 mﬁ 4 : 'y = \\ Tanth P
! v & 5 Starittell mt-———== i - ; Bl
- - i 5 o~ Far“zenlrurn i Dﬂ\\ % ?'F:J“':?;En \b 4 ‘.1._._.
. 5, : e
| Inhalt urhglgerrechtl, geschutzt Exterr@ Wé‘rtew,q_[yvendnng nicht gestattet=,.— =" ) = “%5, tand MIS@ O
1:10000
20.05.2021

Stadt Offenburg Stadtplanung und Baurecht


anclausen
Kreis

anclausen
Textfeld
Lage Neubau Ortenauklinikum


1:2000

20.05.2021 ' Stadt Offenburg Stadtplanung und Baurecht



anclausen
Linien

anclausen
Linien

anclausen
Linien

anclausen
Linien

anclausen
Beschriftung
Bestandsgebäude


Blick nach Westen

' Stadt Offenburg Stadtplanung und Baurecht




B s ST ot 4

Sudfassade 2006

' Stadt Offenburg Stadtplanung und Baurecht

































; |y T
e = I

A N—_— 1 O
- ity — I

—
R €

N

GROSSMANN

TTTTTTTTTTT

Blick nach Westen

Blick nach Westen



	02_Entwurf_Grundriss_EG_46
	02_Entwurf_Grundriss_EG_46

	03_Entwurf_Grundriss_1.OG_47
	03_Entwurf_Grundriss_1.OG_47

	04_Entwurf_Grundriss_2.OG_48
	04_Entwurf_Grundriss_2.OG_48

	06_Entwurf_Grundriss_4.OG_50
	06_Entwurf_Grundriss_4.OG_50

	07_Entwurf_Grundriss_5.OG_51
	07_Entwurf_Grundriss_5.OG_51

	09_Entwurf_Schnitt_53
	09_Entwurf_Schnitt_53

	10_Entwurf_Ansicht-West_54
	10_Entwurf_Ansicht-West_54

	11_Entwurf_Ansicht-Ost_55
	11_Entwurf_Ansicht-Ost_55

	12_Entwurf_Ansicht-Nord_56
	12_Entwurf_Ansicht-Nord_56

	13_Entwurf_Ansicht-Süd_57
	13_Entwurf_Ansicht-Süd_57

	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



